
f£t bta

Unterlahn-Meis.
amtliches DlaNfvrdie Dekanntmachuugm des LauLratsmotes«.des Kreismsfchusses.
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Dr»ck und«erlag von
Pm» «ad

«hr. Costtnn,,J

57. Jahrgang

Amtlicher Teil.JE_
Mi . 17. Kch^ lr . 5978. Cvb lenz,  den 18. Avril 1917.

Verordnung.
In der letzten Zeit hat der Ankauf von Lebensmitteln

auf dem Lande durch Händler Wik Verbraucher Umfang uns
Formen angenommen , welche die gleichmäßige Versorgung der
Bevölkerung in Frage stellen und ' die öffentliche Ordnung und
Sicherheit gefährden und zur Schädigung der landwirtschaft¬
lichen Erzeugung , mithin auch der Volksernührung fübcen.

Ich bestimme auf Grund des Gesetzes über den Belage¬
rungszustand vom 4. Juni 1851 und des Gesetzes vom 11.
Dezember 1915 für den Befehlsbereich der Festung Coblenz—
Ghrenbrcitstein:

»1.
Lebensmittel , die der öffentlichen Bewirtschaftung unter¬

liegen. insbesondere Getreide , Mehl . Brot , Graupen , Grütze,
Hü^enfrüchtr , Kartoffeln , Fleisch (auch Schinken und Wurst¬
waren ). Speck, Milch, Butter , Eier darf der Erzeuger an nichr
vrtsangehörig « Personen nur abgeben, wenn iie ihm eine-
«christliche, auf ihren Namen lautende Zulasfungsb -fcheini-
ganq des für den Erzeugungsort zuständigen Land rate» (in
Coblenz des Oberbürgermeisters ) Vvrweisrn.

8 L.
Nur derjenige darf außerha lbftines Woh-̂ ttes die un-

ter~f~ l^ allenden Lebensmittel tionT  Erzeuger erwerben oder
ych" zü" ihrem ' Erwerde erbieten , welcher eine Anlostungsbe-
srbeinigung nach 8 1 Vvrweist.

ßa • *
Tie Vorschriften der 88 1 und 2 beziehen sich nicht auf

den Erwerb und die Abgabe von Lebensmitteln in gewerblichen
Bereanfsstellen oder bei ihrem sofortigen Verzehr.

Ter Land rat (in CoblenZ der Oberbürgermeister ) kan»
weitere Ausnahmen , insbesondere die Ueberlassung tarn Le¬
bensmitteln an Verwandte des Erzeugers , zulasten.

§4.
Tie zur Durchführung der öffentlichen Bewirt,chaftung

be? Lebensmittel von den zuständigen Behörden erlassenen
W»,schrtsten »leiben unberührt.

Zuwiderhandlungen gegen die 88 1— 3 werden mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre , bei Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Hast oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Lebensmittel , die entgegen den Bestimmungen der88 1
und 2 erworben sind, unterliegen einschl. ihrer Verpackung oder
Umhüllung der polizeilichen Beschlagnahme - Der Beweis des
resimäßigen Erwerbes (8 3) liegt demjenigen ob, in besten
Gcwrbrsam die Lebensmittel gefunden werden.

Kommandantur Coblenz-Ehrenbreitstein.
Der Kommandant:

v. Luckwald. '.-j Y
Generalleutnant.

I .-Nr. I . 2616. Diez,  den 17. April 1917.
« « die Herren Bürgermeister

Sie wollen mir bestimmt bis zum 1. k. Mts . eine Nach-
weifung der von den israelitischen Einwohnern Ihrer Gr-
meinde für das Rechnungsjahr 1917 zu zahlenden direkten
Staatssteuern nach dem folgenden Muster einreichen . Fehl¬
anzeige ist nicht erforderlich . Zu Spalte Gewerbesteuer der
Nawweisung bemerke ich. daß hier nur die Steuer vom
stehenden Gewerbe, nicht aber auch die Wandergewerbest -uer
aufznnrhmen ist.

Der « Snigl . Laadrat.S. «. ^ h,r ~v: r~

Zimmerminn,

Nachweisung
der in der Gemeinde N . . . wohnhaften Israeliten und
der von ihnen für das Rechnungsjahr 1917 zu zahlenden
direkten Staatsstenern.
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An ö/e Gememde - ehötden des Kreises.
Vetr. Enieigttttng, Nbliefernn - und Einziehung
der durch die Verordnung vom 16. 11. ISIS
beschlagnahmte« Gegenstände «ns « npfer «sw.
(KreisblattbekanntmachUng vom 22. 1L. 1 5— M . 11602 —

Kreisblatt Nr . 304).
Absatz a : l , 2,  3 und e der Nachtragsanlveisung des

Kgl. Kriegsministeriums vom 24. 2. 1916, Nr . M . 3231/10.
15. K. R . A. 4. Aug. ist aufgehoben  worden.

Tie erwähnte Anweisung ist den Gemeindebehörden
s. Zt . in besonderem Abdruck ohne Anschreiben zugegangen

Die Gemeindebehörden, als die mit der Durchführung
der Perordnung s. Zt . beauftragten Behörde»», sind nun¬
mehr verpslichtet, auf Grrind der vorhandenen Meldungen
säinliichk noch nicht abgelieferten , unter die Bekanntmach¬
ungen des stellt». Gen.-Kdos. in Frankfurt a . M. bezw. der
Kommandantur in Coblenz vorn 6. 12. 15 (Aintl . Kreisblatt
Nr . 287, beziv. 289) fallenden Kupfer- pp. Gegenstände, ein¬
zuziehen, soweit deren Befreiung nicht auf Grund des von
eine»»» anerkannten Sachverständigen erstatteten Gutachtens
»ocgci, Borliegens eines kunstgewerblichen oder --geschicht¬
liche»! Wertes gemäß 8 4 der vorgenannten Bekanntmach¬
ungen erfolgt ist.

Tic Gemeindebehörden haben de»nnach unter sinnge¬
mäßer Anwendung der 88 5 unk 6 der erwähnten Bekannt¬
machungen den Besitzern derartiger noch Nicht abgclieferter
beschlagnahmten Kupfer- pp. Gegenstände eine neue An¬
ordnung auf Eigentulnsübrrtragung nach einem vorgeschrie-
line » neuen Formular , das in der benötigten Menge bei
r .ir anzujordern ist, zuzustellen.

Kominen die Betroffenen der Verpflichtung zur Abliefe¬
rung nicht nach, so sind die in Betracht kommenden Gegen¬
stände iin Wege des Zwangsvollstreckungsversahrens ge¬
mäß 8 3 der gnannten Bekanntmachungen einzuziehen.

Von dieser neuen Einziehung können folgende Gegen-
släirde ausgenommen werden:

!. Ci». Drittel der unter Klasse B Ziffer 2 des 8 2 der
Bekanntmachungen sollenden, bereits früher freigege¬
benen Gegenstände, jedoch nur in äuße st dringenden
Fällen , etwa bei Schwierigkeiten in der Ersntzbeschaf-
fung.

2. Ein Brennkesscl für jede Gemeinde, unter der Be¬
dingung, daß derselbe anderen .Mitbürgern des be¬
treffenden Geiueindebezirks zuin Brennen unentgeltlich
zur Verfügung gestellt wird.

In Betracht kominen hier nur Hausbrennereien , die
dazu dienen, für den eignen Hausbedarf Drinkbrannt¬
wein herzustellen;

3. solche in Kvchmaschinen und Herden eingebauten Warm-
wasserschifse, -blasen, -behälter , -schlangen u. Vgl.,
welche nur durch Abreißen des ganzen Ofens ausgebaut
werden können*) ;

4. solchr von der neuen Einziehung betroffenen Gegen¬
stände, für die auf Antrag der Betroffenen ein kunst-
geschichtlicher oder kunstgewerblicherWert durch die voo
der Landeszentralbehörde bestimmten Sachverständigen
sestgestellt wird ; / i r * $

5. solche Gegenstände, deren Besitzer sich in»Felde befinden,
solveit die beschlagnahmten Gegenstände entweder in
Kisten verpackt auf Möbelspeichern usw. unrergebracht
sind oder die Wohnung verschlossen und den beauftrag-
tcn Behörden nicht zugänglich ist.

) Die beauftragten Behörden haben sich durch geeignet«
Sachverständige von dem schwierigen Ausbau diewi Gegen¬
stände zu überzeuge,». Die für den Ausbau notwendige Ent¬
fernung geringer Teile oder das einfache Herausheben kann
picht als Grund für eine Befreiung angesehen werden.

Uebcr sämtliche hiernach ausgesprochenen Befreiungen
ist eine Bescheinigung nach dein vorgeschriebenen Formular,
welches cbeg/alls bei inir anzufordern ist, auszustellen.

Für die Bezahlung an die Betroffenen und die Abrech¬
nung »nit der diess Stelle gelten die seitherigen Bestim¬
mungen.

D »c Ge »ueiudebe h ö rv e n haben durch orts¬
übliche Bekanntmachung darauf  h i n z u w e i -
se .», daß bis z u in 15 . Juni d. I s . die bisher
nicht abgelieferten oder verschwiegenen Ge¬
genstände abgeliefert werden können , uud
daß nach A b l a u f d i e se r F r i st Nachprüfungen
staltfinden werden,  ob nunmehr säintliche beschlag¬
nahmten Gegenstände aus Kupfer pp. bis aus die bereits
früher lvegen ihres anerkannten kunstgewerblichenbezw. -ge¬
schichtlichen Wertes befreiten Stücke und die vorstehend unter
1 —5 genannten Ausnahmen , abgeliefert worden bezw. ob die
Betroffenen iin Besitz von Bescheinigungen über erfolgte
Freigaben sind.

B i s z u in 21 . I u n i d. I s. p ü u kt l i ch ist »uir unter
Benutzung des seither für Sammelberichte verwendeten For-
mularcs , das ebenfalls bei mir auzufordcrn ist, über das
Ergebnis der Ablieferung auf Grund dieser Verfügung zu
berichlcn. Eventuell ist Fehlanzeige zu er¬
statten.

Der Borfitzende de» Krei»«m»sch«sie».
Duderfiadt.

Viehhandelsverband
für den Regie rungsbezir k Wiesbaden.

Bekanmmachung
betreffend Biehausfuhr aus dem Regierungs¬

bezirk Wiesbaden.
Auf Grund der 88 1 und 11 der Satzung , des Wieh-

handclsvcrbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom
23. Oktober 1916 wird folgendes bestimmt:

Tie Ausfuhr von Vieh, das den Satzungen des Vieh-
handelsverbandes unterliegt (Rinder , Kälber, Schaft,
Schweim), aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden ist ohne
schriftliche Genehmigung des Vorstandes des Biehhandels-
verbandcs verboten. Das Verbot erstreckt sich nicht aus
Ferkel und Läuferschweine unter 30 Kg.

H.
Tie Genehmigung wird in der Regel nur für Zucht- und

Nutzvieh, sowie für zur Zucht bestimmtes Magervieh erteilt,
wenn eine Bescheinigung des Kommunalverbandes des' Be¬
stimmungsortes darüber beigebracht wird, daß die Tiere in
der Wirtschaft des Erwerbers zu Zucht- oder Nutzzlvecken
Verwendung finden sollen und diese Nutzung vom Komm»-
nalverband überwacht werden wird.

Hl.
Der Antrag auf Ausfuhrgenehmigung ist bei dem zu¬

ständigen Landratsamt (in Stadtkreisen Magistrat ) unter
Beifügung der zu IL erwähnten Bescheinigung einzureichen.
Der Antrag wird sodann von dein Landratsamt (Magistrat)
mit einem Vermerk darüber , ob der Genehmigung Bedenken'
eutgrgeastehen, dem Vorstand/ ' des Viehhandelsverbandes,
Frankfurt a . M ., Untermainanlage 9, zur Entscheidung vor¬
gelegt.

Eine Verladung und ein Transport nach einem außer-
dalb des Regierungsbezirks Wiesbaden liegenden Bestim-
aiuugsvrt darf nicht vorgenommen werden, ohne daß die
schriftliche Ausfuhrgenehmigung des Vorstandes des Weh- ,
hundelsverbandes beigebracht ist. Daneben bleiben die all-
gemeinen Bestimmungen über Seist Ausweis bei der Beförde¬
rung auf Eisenbahnen, Kleinbahnen und Wasserstraßen
/durch Ausweiskarte , ortspolizeiliche Bescheinigung) gemäß 4
8 4 der Anordnung der Landeszentralbrhördev vbm 19. Ja » 3
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TV.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden aus
Grund des 8 7 der Anordnung der Landeszenrralbehörden
vom 19. Januar 1916 bezw. § 17 der Verordnung zur Er¬
gänzung der Bekanntmachung über die Errichtung von
Pueisprüfungsstellen und der Versorgungsregelung vom 25
September und 4. November 1915 (R.-G.-B1. 3 . 607 ff und
728 ff ) bestraft. Auch kann auf Grund der Bundesratsver-
vrdnung , betreffend Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (R.-G.-Bl . S . 603) die
Untersagung des Handelsbetriebes wegen Unzuverlässigkeit
erfolgen.

Mitglieder des Verbandes haben außerdem zeitweilige
oder dauernde Entziehung der Ausweiskarte zu gewärtigen.

V.

X \ t ?, brn Hbttt \br»T

Ter Militärpflichtige Karl Friedrich Craß , gevorev aw
27. Juli 1892 zu Diez , der bis jetzt unermittelt gebii"
ben ist. wird hiermit ausgesordert , sich bis späte st e n 4 15
A u g u st 1917  bei dem Ztvilvorfttzendcn der Ersatz-Kommission
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß cr
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung ' inner¬
halb der gestellten Frist nicht nachkominen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei¬
tet werden.

Der Zivil -Borfttzenve der Ersatz-Kommission
des Unterlahnkreifes.

3 . « . '
Btaunwuut.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Bbröfsentlichung
in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt toird die Bekannt¬
machung betr . Ausfuhrverbot für im Regierungsbezirk
Wiesbaden aufgekaustes Vieh vom 12. April 1916 aufge¬
hoben. . , j

Frankfurt a. Main , den 30. März 1917.
Der Vorstand.

J .-Nr . 208 II. Diez,  den 18. April 1917.
Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, den Land¬

wirten von vorstehender Bekanntmachung Kenntnis zu ge¬
ben. Die bri Ihnen eingehenden Anträge aus Ausfuhrge¬
nehmigung sind mir mit den erforderlichen Bemerkungen
kinzurrichen.

Der Vorsitze«»- de« « r»i»a»»fM>fia«.
Gttlextatt

M.  3454 . Diez,  den 16. April 1917.
Beka««t» ach»«g.

Der Militärpflichtige Philipp  Peter Mißler , geboren
am 24. Dezember 1894 zu Pohl , der bis jetzt unermittelt ge¬
blieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich bis spätestens  15.
A i: g u st 1917 bei dem Zivilvorsitzenden der Ersatz-Kommipion
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei-
tet werden.

Der Zivil Vorsitzende des Ersatz Ko mmifsto«
des Unterlahnkreifes.

I . Kt -
Ztonnermann.

3455. Diez,  den 16. April 1917.

M-  3447 . Diez,  den 16. 3lpril 1917
•efatttttMftJfjtttti,

Der Militärpflichtige Wilhelm Joseph Wagner , geboren
am 29. März 1893' zu Diez a ., d. L., der bis fetzriunerncitrett »»e-
bliebe.n ist, wird hiermit aufgefordert , sich 1>T spätestens 15.
311: g u ft 1917  Bei dem Zivilvorsitzenden der Ersatz-Kommis!' vn
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß cr
seiner Militärpflicht genügt hat oder aie preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nrcht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht etngclei-tet werden.

»er AtdtUWorsitzende»er » rsatz-Kommjssio«
de« Unterlahnkreife«.

I . « .r
Zimmcrman».

M-  3449 . Die z , den 16. 3lpril 1917.
Beka««t» ach»»g.

Der Militärpflichtige Friedrich Anton Holderith , geboren
am 7. November 1891 zu Öranienstein , der bis jetzt unermittelt
geblieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich bis s p ä t e st e n s 15.
31u 9 u ft 1917  Bei dem Zivilvorsitzenden der Ersatz-Kvmmission
in Diez zu melden ödtr den Siachioeis zu erbringen ^ daß er
seiner Mlitärpslicht genügt hat oder die preußisch» Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht elngelei-
tet werden.

Der Zivil,Vorsitzende der Ersatz-Kommission
»es Unterlahnkreifes.

3 . B.
Zivnnerorann»

Bekannt» «» «»,.
Der Militärpflichtige Wilhelm Müller , geb. am 11. August

1893 zu Burgschwalbach, der bis jetzt unermittelt geblieben ist,
wird hiermit aufgefordert , sich bis spätestens 15.
August 1617  bei dem Ztvilvrrsitzenden der Ersatz-Kommission,
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der .Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht ein gelei¬
tet werden.

Der Zivil -Vorsitzende der Ersatz-Kommission
de- Unterlahnkreifes.

3 . *
Zimmermann.

J .-Nr . II . 4666. Diez,  den 2». Slpril 1917.
An die - er re« Bürgermeister

in Allendorf , Altendiez , Attenhausen , 31ull, Balduinstein,
Becheln, Bergnassau -Scheuern , Biebrich , Birlenbach . Brem-
berg, Burgschwalbach^ Eharlottenburg , Cramberg , Dausenau,
Dessighofen, Tienethal , Dörsdorf , Dornholzhausen , Eisighofen,
Flacht , Geilnau , Geisig, Gückingen, Hahnstätten , Hambach,
Heistenbach, Hirschberg, Hömberg, Holzappel , Horhausen, Mel¬
bach, Kaltenholzhausen , Katzenelnbogen, Kemmenau , Klingel-
bach, Kördorf, Langenscheid, Laurenburg , Lohrheim, Missct-
berg, ÄNudershausen, Netzbach, 3kicdcrneisen, Niederti -fenbach,
Llcrneisen , Pohl , Reckenroth, Roth , Schaumburg , Scheidt,
Schiesheim , Schweighausen , Seelbach , Steinsberg . Sulzbache
Wasenbach, Weinähr , Winden , Zimmerschied, Bad Ems uns

Ebertshausen.
Ich erinnere an meine Verfügung vom 10. d. Mts ., J -Nr.

II . 4087, bcrt . Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein un5
erwarte Jhre - Ercesigung bestimmt binnen 3 Tagen.

. Fehlanzeige ist erwrderlicb.
De» ot* KretSauSschasi,«.
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Uirtet  Äviriidcrung meiner Mebfeuajei&otiieflitfa'tt  AnvrS-
inriiß vom 24. Mär ., 1917 — L.  746 — (Kreisblatt Nr . 72)
für die Gemeinde Mederbrkchen wird hiermit nur noch oi«
Gehöftssperre über das Gehöft des Bahnarbeiters Martin
Siillger in Niederbrechen verhängt.

»er
i ■ L « .

_Är '4tC * 1» tommiffioH iXeft  tfWKtrlÄtfr ' >>t imtout,
I itteiin sich ber btrmutlldte  NuSstrll den Srntr erlligrrmaße»
1 Lt 'vi scheu läßt.
I Be , Feststellung der Richtpreise ist von elner normalen
\ Ernte ausgegangen . Bei besonders ungünstigem Ausfall der
l Ernte kann mit einer Erhöhung dieser Preise durch die
, Prellkommission und mit Genehmigung der erhöhten Preise

durch dre Reichsstelle gerechnet werden.
Wiesbaden . den 23. Mär ; 1917.

Niederschulte.

Bekanntmachung.
Sie Reichsstelle für Gemüse und Obst (Berwaltungö-

abtrilung ) hat für den Regierungsbezirk Wiesbaden fol¬
gende Richtpreise für Frühgemüse (8 5 der Nrrmalderträge
der Reichsstelle für Gemüse und Obst) festgesetzt.

«ezirkSvelle für Gemüse und Obst
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Der Vorsitzende
_ Droege.  Geheimer RegiernngSrat. _

Wiesbaden,  den 3. April 1917
An das Kgl. Landratsami des Unterlabnkrcises in Diez.

Richtpreis- für Frühgemiile.

Sorten
Prei, für

das Pfundin
Pfennigen

Spargel,  unsortiert 50
sortiertI . . . . - 70
sortiert II und III 50

Suppenspargel . . 20
Rhabarber. > 10
Erbsen : / 341.) bis 20. Juni

2.) vom 21. Juni ab entweder im
Durchschnitt. . • . 29
»der getrennt,

2bnämlicha Erbsen(gedrillte) .
h Erbsen(gereiserte) ■ 32

Bohnen:
Grüne(Stangen-Busch--) Bohnen. . 28
Wachs- und Perlbohnen - 34
Puff- (Sau-) Bohnen - 20

Möhren und längliche Karotten:
18bis 30. Juni . . . . .

bis 15. Juli . . . 15
bis 31. Juli . . . . . 12
bis 15. Augnst. . . . . 8
bis 31. August . . . . - 8
bis 15. September . 7
bis 30. September - 7

Mairüben > - 7
Karotten (runde, kleine)

22bis 30. Juni . .
bis 15. Juli . . . . < 20
bis 31. Juli . 18
bis 15. August . . . 16
bis 3t. August . . . . . 14
ab 1. September - 12

Kohlrabi:
18bis 30. Juni * . * -

bis 31. Juli . . . . . 15
ab 1. August . . . 12

Früh Weißkohl:
bis 15. Juli . . . . . 12
bis 31. Juli . . . . . 10
bis 15. August . . . . 18
bis 31. August . . . . 6
bis 19. September - 4

Diese Richtpreise haben also Mlltttzkerr brö die zu¬
ständigen Preiskommissionen für ihre Wirtschaftsgebiete an¬
derweitige Preise beschlossen und diese dre OenehnngunJ
der Reichsstelle gefunden haben.

Bekanntmachung.
Die altkathvlische Kirchengemeinde Wiesbaden ist zugleich

Psarrgemeinde für die sämtlichen im Regierungsbezirk Wies¬
baden lebenden Altkathvlischen mit Ausnahme der Kreise Frank-
svrt und Höchst.

Nack 8 18 des „Gesetzes, betreffend die Erhebung von
Kirchensteuern in den katholischen Kirchengemeinden und Ge-
st.mtverbänden . Vom 14. Juli 1905" sind dem Kirchendor-
stand« von den zuständigen Staats - und Gemeindebehörden die-
jenioen Unterlagen , veren es für die Besteuerung bedarf , auf
Erfordern mitzuteilen . Mit Bezug auf diese Bestimmung
ersuchen wir das Kgl. Landratsamt ergebenst, die Gemeinden
LeS dortigen Kreises aufzufordern , uns die notwendigen Un¬
terlagen für die Besteuerung unserer Tiasporamitglieder zur
Verfügung zu stellen.

Mit vorzüglicher Hochachtung'.
Der Vorstand der altkath . Kirche Wiesbaden:

NM.
» » ■

I. 3116. Diez,  den 18, April 1917.
Vorstehendes teile ich den Gemeindebehörden ües Kreises

zur Kenntnisnahme und mit dem Ersuchen Mt , die geforderten
Angaben zu machen.

»er e**»r*t

L.  3917 . 'S o t> ombnrg  v . k. H , de." 18. Apr . 19l7.
«ekauutmachasg.

Dir bei dem Zimmermeister Creutz in Bad Hourburg
v. d- H. beschäftigt gewesenen russisch polnischen Arbeiter;
Franz Kondas , geboren 1889 in Dzibiec und MarZS Wojo-
cieck, geboren am 5. April 1895 in Dzibiec , sind seit dem
15. d. Mts . von hier verschwunden. Fluchtrichtung unbe¬
kannt Es wird jedoch vermutet , daß beide sich nach Wulkow
bei Boosen, Kreis Lebus begeben wollen , wo eine Schwester
des Kondas bedienstet ist.

Kondas besitzt Jnlandlegitimatwnskarte vom 20. Okto¬
ber 1916 Nr . 666895, Wojvcieck vom 20.  Oktober 1916 Nr.
666894, ausgestellt von der Polizeibehörde Mhsloioitz . Ich
ersuche nach beiden Arbeitern zu fahnden und mir im Be-
trctungsfallc telegraphisch Nachricht zu geben.

»er JW*tttl.

Anzeige «.

Holzverstchcrung. «3£2®Ü
Schuch bezirk Oberfischbach . Montag , den 30 . Aprkr

cr ., vorm. 10 Uhr  in der Gastwirtschaft von Melchior
Benrhardt in Katzenelnbogen . Distr . 4 Hrrrenwtese , 10
Ringmauer , 12 Streitwald , 20 Ulgrsgraben , 30 Fischbacher-
eü rr. Tot . Eichen : 55 Rm . Acht. u. Kn ., 1100 Wellen.
Buchen : 375 Rm . Schi . u . Kn ., 4800 Wellen . Nadelholl:
68 Rm . Scht . u . Kn . 2575

OxrgntmaEch für die Schriftleitunq Mich«^ Hei«, Ba» Am«.
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